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Der grosse Bauernbetrieb des kantonalbernischen Fiirsorgeheims Kiihlewil bei Kehrsatz wurde kiirzlich ein
Opfer der Flammen. Betroffen wurden das ganze Scheunenwesen und die Stallungen, in denen iiber 120 Stiick
Vieh untergebracht waren. Die Viehhabe konnte gerettet werden und ebenso konnten zwei gefihrdete Wohnun-
gen gerdumt werden. Unser Bild zeigt den durch Brandstiftung verursachten Grossbrand von Kiihlewil.

Brandbekimpfung in Heimen und Anstalten

Leicht wird ein kleines Feuer ausgetreten, das, erst
geduldet, Fliisse nicht mehr loschen. (Shakespeare)

Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben sich in der
Schweiz und im Ausland zahlreiche Bridnde in Heimen
und Anstalten ereignet, wobei leider auch Menschen-
leben zu beklagen waren.

Es liegt in der Natur der Sache, dass in diesen Fallen
neben der Brandverhiitung und der Brandbekdmpfung
der Menschenrettung die grosste Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden muss.

Die Ursachen, die zu Grossbrianden fiithren konnen, sind
sehr vielgestaltig, Sie konnen wie folgt zusammengefasst
werden:

— Fahrlassigkeit

— Brandstiftung

— elektrische Vorginge

— Blitzschlag und andere Naturereignisse

— physikalische, chemische und biologische

Ursachen,

Trotz strenger Vorsichtsmassnahmen konnen durch Un-
vorsichtigkeit und Unachtsamkeit Bridnde entstehen.

Rasche Brandentdeckung und sofortige Bekdmpfung-

konnen die Ausbreitung zu einem Grossbrand verhin-
dern. Einsatzbereite Kleinloschmittel, wie Handfeuer-
loscher, Wandloschposten, Eimerspriten usw., leisten
gute Dienste. Wird der Brandausbruch spiter endeckt,
so dass sich ein Grossbrand entwickeln kann, werden
grossere Loschgerédte und -krafte bendtigt.

Bei einem Brandausbruch geht es im wesentlichen
darum, sofort die Orts- oder Stiitzpunkt-Feuerwehr
zu alarmieren und so rasch als moglich mit den im
Hause zur Verfligung stehenden Loschgeridten und
-mitteln die Brandbekdmpfung aufzunehmen, damit die
Zeitspanne zwischen Brandausbruch und Loschbeginn
moglichst kurz gehalten werden kann.

Die Brandentdeckung und Alarmierung kann durch im
Raum oder im Gebidude anwesende Personen erfolgern.
Dies wird wahrend der Arbeitszeit im allgemeinen eher
moglich sein. In grésseren Betrieben werden patroul-
lierende Nachtwéchter die Rdumlichkeiten und Gebiude
uberwachen. Automatische Feuermeldeanlagen melden
Brandausbriiche mittels eines mechanischen oder elek-
trischen Impulses ohne menschliche Hilfe an eine Zen-
trale, die den Alarm an die Ortsfeuerwehr gegebenen-
falls Feuerwehrstiitzpunkt weiterleitet.
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Die Planung der automatischen Feuermeldeanlagen soll
nach den in den einzelnen Ridumen vorherrschenden
Brandrisiken vorgenommen werden.

In einem Anstaltsbetrieb sind vor allem die Rdume mit
technischen Anlagen und Einrichtungen mit erhohtem
Brandrisiko, d. h. Heizung, elektrische Hauszentrale,
Lagerrdume und Estriche mit automatischen Melde-
anlagen auszuriisten. Im bewohnten Hausteil sind gut
sichtbar Handalarmtaster oder Knépfe in den Korri-
doren anzubringen, die manuell betitigt werden kon-
nen. — Die Gesamtdisposition der automatischen Feuer-
meldeanlagen unter Beriicksichtigung der Schlafriume
muss mit dem Nachtwéchterdienst koordiniert werden.

Es muss die Moglichkeit bestehen, die Insassen anlédss-
lich einer Brandmeldung sofort zu wecken. Das Aus-
mass einer Brandausbreitung kann im allgemeinen
nicht sofort tuberblickt werden. Es ist daher darauf
zu achten, dass sdamtliche Bewohner des Hauses auf die
drohende Gefahr aufmerksam gemacht werden kénnen.

Die Alarmierung soll ruhig und iiberlegt erfolgen,
damit eine Panik nach Moglichkeit verhindert werden
kann. Besonders wenn erschwerende Umsténde, wie
Stromausfall, starke Rauchentwicklung usw., dazukom-
men,

Es héngt weitgehend von den Bewohnern und deren
Instruktion ab, ob ein relativ harmloser Brandausbruch
in einem Zimmer sich zu einem Grossfeuer ausbreiten
kann.

Die nachfolgenden Verhaltungsmassregeln fiir Brand-
fédlle sollten dem Personal und jedem Heim- oder
Anstalts-Insassen periodisch bekannt gemacht werden:

a) Ruhe und Besonnenheit bewahren

b) Heimleitung und Feuerwehr alarmieren

¢) in den Zimmern Tiren und Fenster schliessen

d) Treppenhausfenster 6ffnen

e) gegebenenfalls Rauchabzugsklappen 6ffnen

f) Menschenrettung und Evakuierung einleiten

g) Brandbekdmpfung mit den im Gebdude vorhande-
nen LoOschgerédten und Loschmitteln aufnehmen.

Der Heim- oder Anstaltsleiter wird bei der brand-
schutzmissigen Beurteilung seiner Gebidude TUeber-
legungen Uber Brandverhiitungsmassnahmen, Rettung
von Personen und Bereitstellung der Brandbekimp-
fungsmittel anstellen und diese den Ortlichen Ver-
héltnissen anpassen.

Brandverhiitung

Grundsatzlich muss in allen Raumen und Betriebsab-
teilungen Ordnung herrschen. Die Treppenhduser und
Fluchtwege miissen frei sein, Notausgédnge und Losch-
gerdte diirfen nicht mit Gegenstinden aller Art ver-
stellt werden. Besondere Aufmerksamkeit bediirfen
elektrische Anlagen., Anfallende Reparaturen und Ar-
beiten sollten nur durch Fachleute erledigt werden.
Storungen und defekte Geréte sofort den vorgesetzten
Stellen melden.

Auch heute noch sind Brandausbriiche sehr héufig auf
provisorisch und behelfsméssig reparierte elektrische
Gerédte zuriickzufiihren. Sind anlésslich von Repara-
turen oder Neuanlagen Schweissarbeiten durchzufiih-
ren, so ist grosste Aufmerksamkeit geboten. Durch Fun-
kenflug konnen noch relativ weit von der Arbeitsstelle
Brandherde entstehen, die sich noch nach Stunden
zu Brianden entwickeln konnen.

Wandloschposten mit formbestindigem Gummischlauch,
Wasserfiihrung durch die sich drehende Haspelachse,
erginzt mit Handfeuerloscher.

Wenn fiir bestimmte Rdume ein Rauchverbot als zweck-
maéssig erachtet wird, so dient diese Massnahme der
Sicherheit im Interesse aller Bewohner und muss
streng eingehalten werden.

Von grosser Bedeutung sind die baulichen Anordnun-
gen. In der Schweiz sind die Anordnungen und Ueber-
wachungen feuerpolizeilicher Vorschriften Sache der
Kantone und Gemeinden. Es sind hiefiir die kantona-
len Feuerpolizeigesetze massgebend.

Auch auf die von der Vereinigung kantonaler Feuer-
versicherungsanstalten herausgegebene «Wegleitung fiir
Feuerpolizei-Vorschriften» sei in diesem Zusammen-
hang hingewiesen.

In dieser Wegleitung sind enthalten:

— Die Bewilligungspflicht, das Verfahren fiir das Bau-
gesuch, allgemeine Lagervorschriften, Hochstzahl
der Stockwerke, Unterteilung in Brandabschnitte,
Sicherung von Boden- und Mauerdurchbriichen,
Lange der Fluchtwege, Anordnungen fiir Zu- und
Ausginge, Treppenhéduser, Balkone, Tiiren. Einrich-
tungsgegenstdnde usw., Heizung, Ventilation und
Luftkonditionierung, elektrische Installationen, Be-
leuchtung, Notbeleuchtung, Blitzschutz usw.

Bei der Projektierung von Neubauten konnen die bau-
lichen Massnahmen direkt nach Riicksprache mit den
zustandigen kantonalen Behorden realisiert werden.
Auch an bestehenden Gebduden besteht die Méglichkeit,
durch entsprechende Umbauten die Sicherheitsanforde-
rungen weitgehend zu verbessern.

Mit Riicksicht auf die teilweise hilflosen und oft nicht
zurechnungsfidhigen Insassen sind sehr weitgehende
Forderungen hinsichtlich Treppen und Ausginge zu
stellen (Evakuierung im Brandfall!).

Nachstehend sind die wichtigsten Forderungen des bau-
lichen Brandschutzes zusammengefasst:

Die zur Verwendung gelangenden Baumaterialien sind
nach den Begriffen «feuerhemmend», «feuerbestédndig»
und «hochfeuerbestindig» sinngeméss anzuwenden. Das
Verhalten von Kunststoffen unter Feuereinwirkung ist
speziell zu beachten (Rauchentwicklung!).

Interne, d.h. nicht an einer Aussenfassade liegende
Treppenhéuser, sind mit einer vom Erdgeschoss aus zu
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bedienenden Vorrichtung fiir den Rauchabzug (Liiftung)
zu versehen, die sich an der héchsten Stelle des Trep-
penhauses befinden muss.

Jeder Aufenthaltsraum soll einen sicheren Zugang zu
2 Treppen aufweisen, d.h. 2 voneinander unabhingige
Fluchtwege missen vorgesehen werden. Ebenso durch-
gehende Balkone mit Nottreppen an beiden Enden.
Nottreppen und Notleitern sind tiberall dort anzubrin-
gen, wo die vorstehend beschriebene Disposition nicht
realisierbar ist (dltere bestehende Gebidude).
Sicherstellung der Zugdnglichkeit von aussen fiir die
Rettungs- und Angriffsgeridte der Feuerwehr.
Unterteilung des Gebdudes in horizontale und vertikale
Brandabschnitte durch Brandmauern und feuersichere
Decken. Durchbriliche durch Brandmauern mit Tiren
aus mindestens feuerhemmenden Materialien abschlies-
sen. Feuerbestindige Unterteilung des Wohnteils gegen-
uber den technischen Betrieben, wiec Heizung, Kiiche,
Gléatterei, Wascherei, Lagerraume usw.

Durchgehende Verbindungen zwischen den Stockwer-
ken, wie Speiseaufzug usw., sind durch feuerhemmende
Abschliisse zu sichern. Treppen und Aufzlige durch
feuerbestindige Wiande von den lbrigen Rdumen tren-
nen. Der Maschinenraum des Liftes muss gegeniiber be-
nachbarten Rdumen feuerbestindig abgetrennt werden.
Er ist vorzugsweise durch einen speziellen Aufbau auf
dem Gebdude anzubringen.

Erdgeschoss und Kellerzone sollen feuerbestindig ge-
trennt und keine direkten Verbindungen aufweisen.

Rettung von Personen

Neben den baulichen Massnahmen, wie Nottreppen,
Fluchttiiren, Notleitern, Rutschstangen und Notrutschen
(Kinderheime), ist die Bereitstellung von entsprechen-
dem leicht zugénglich gelagertem Leiternmaterial aus-
serordentlich wichtig.

Heime und Anstalten im Bereich von grosseren Ort-
schaften oder Stddten missen die Rettungsmoglichkeit
und Zufahrtswege fiir die mechanischen 2-Rad-Leitern
(max. 22 m Steighthe) oder Autodrehleitern (25 bis 38 m
Steighohe) flir alle Zimmer der hoher gelegenen Stock-
werke mit den Organen der zustindigen Feuerwehren
abklédren. Abgelegene Heime, die von Feuerwehren erst
nach einem zeitraubenden Anmarschweg erreicht wer-
den konnen, sollten Schiebeleitern (bis 11 m Steighohe)
oder Strebenleitern (13 m Steighthe) bereitstellen und
das Heim- und Anstaltspersonal in deren Handhabung
instruieren. Zimmer hohergelegener Stockwerke, falls
diese nicht durchgehende Balkone aufweisen, sind mit
Knotenseilen oder Selbstrettungs-Apparaten zu ver-
sehen.

Diese geschilderten Massnahmen sowie der folgende
Abschnitt tiber aktive Brandbekidmpfung haben nur
dann Aussicht auf Erfolg, wenn einem Angestellten die
Verantwortung flir die Sicherheits- und Brandschutz-
fragen lbertragen wird. Je nach den ortlichen Verhéalt-
nissen wird der Heimleiter selbst oder ein leitender
Angestellter diese wichtige und verantwortungsvolle
Funktion Ubernehmen,

Brandbekampfung

Die in einem Heim- oder Anstaltsbetrieb hinsichtlich
des aktiven Brandschutzes zu treffenden Massnahmen
richten sich in personeller und materieller Hinsicht
nach Grosse und Lage des Betriebes. In jedem einzelnen

Abtransport eines Verletzten mit einem Rettungsschlit-
ten. zum Sanitdtsposten.
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Auf den Wagen kommt es an!

Wir bieten fiir jede Feuerwehr, sowie fiir jedes Geldnde, das dazu passende Fahrzeug

«Feuerblitz»-Pikettfahrzeug

«Fir den ersten Einsatz MOWAG ist der Schnellste»
Benzinmotor V-8-Zylinder, 200 PS SAE, 4 Strassen- und 4 Ge-
landegange, Allradantrieb, Steigféhigkeit bis Adhésionsgrenze,
Leistungsgewicht 22,5 kg/TS, Nutzlast zirka 1700 kg, Kasten-
inhalt 5,8 m3, Fiihrerausweis Kat, A, Platz fiir 7—8 Mann Be-
satzung. Robustes Fahrzeug, schnell, wendig, geraumig.
Geréateeinbau nach individuellen Wiinschen.

«Blitz»-Mannschafts-Geratefahrzeug

«Flr die Feuerwehr ist das Beste gerade gut genug»
Benzinmotor 6- oder V-8-Zylinder, 125—200 PS SAE, 4 Stras-
sen- und 4 Gelandegénge, Allradantrieb, Steigféhigkeit bis
Adhasionsgrenze, Leistungsgewicht 43,2—27 kg/PS, Nutzlast
zirka 2500 kg, Kasteninhalt 2—4,5 m?®, Platz fir 8—14 Mann
Besatzung. Robustes Fahrzeug, schnell, wendig, gerdumig, hat
sich mehrfach in der Armee und im Zivilschutz bewahrt,
Gerateeinbau nach individuellen Wiinschen.

«Feuerfresser»-Staubléschfahrzeug 750 kg

«Der erste Eingriff entscheidet viel ... haufig sogar alles!»
Benzinmotor V-8-Zylinder, 202 PS SAE, 4 Strassen- und 4 Ge-
landegédnge, Allradantrieb, Steigfahigkeit bis Adhédsionsgrenze,
Leistungsgewicht 26,8—22,3 kg/PS, Nutzlast zirka 2300 bis
3200 kg, Fihrerausweis Kat. A, Platz fiir 3—7 Mann Besatzung.
Robustes Fahrzeug, schnell, wendig, gerdumig.

Gerateeinbau nach individuellen Wiinschen, Anlage Fega oder
Primus.

«Feuerfighter»-Tankloschfakrzeug W 300

«Leichtes Tankldschfahrzeug fiir die Feuerwehr im Gebirge»
Benzinmotor V-8-Zylinder, 202 PS SAE, 4 Strassen- und 4 Ge-
landegéange, Allradantrieb, Leistungsgewicht 28,2 kg/PS, Nutz-
last zirka 2500 kg, Wassertank 1200 I.

Erreichte Leistung bei 80 m GMF und 4 m Ansaughéhe: 3100
I/min., kombinierte Hochdrucknebel- und Normaldruckpumpen,
Feuerloschpumpe gemdéss Zivilschutznormen und SFV. Platz
fiir 3—6 Mann Besatzung.

Gerateeinbau nach individuellen Wiinschen.

«Feuerfighter»-Tankloschfahrzeug W 500

«Der modernste, schnellste, starkste Tankléschwagen»
Benzinmotor V-8-Zylinder, 228 PS SAE, 4 Strassen- und 4 Ge-
landegénge, Allradantrieb, Leistungsgewicht 43,8 kg/PS, Nutz-
last zirka 5000 kg, Wassertank 3000 I.

Erreichte Leistung bei 80 m GMF und 4 m Ansaughéhe: 3100
I/min., kombinierte Hochdrucknebel- und Normaldruckpumpen.
Feuerléschpumpe gemaéss Zivilschutznormen und SFV. Platz
fir 3—6 Mann Besatzung.

Gerateeinbau nach individuellen Wiinschen.

Verlangen Sie unsere Angebote, Unsere Spezialisten stehen lhnen jederzeit fir unverbindliche Besprechungen und Vor-
fiihrungen zur Verfligung.

MOWAG Motorwagenfabrik AG 8280 Kreuzlingen TG
Telefon 072 / 8 31 31




Fall ist die Organisation der betriebseigenen Losch-
kréafte und Beschaffung von Loschgeriten den ortlichen
Verhéltnissen anzupassen.

Wegen der verschiedenartigen Art und Grosse der
Betriebe kann eine allgemein giiltige Regel nicht auf-
gestellt werden. Als wesentliche Punkte sind zu be-
achten:

— Einsatz der Loschmittel und Geréate
— betriebseigene Loschgruppe oder Betriebsfeuerwehr
— Zusammenarbeit mit der Ortsfeuerwehr.

Gut disponierte Alarmplidne, die dem Personal durch
periodische Uebungen vertraut gemacht worden sind,
vermeiden Kopflosigkeit usw. — Folgende allgemeine
Massnahmen haben sich in der Praxis bewéahrt: Alarm
auslésen, Hilfe anfordern, ruhig und tiberlegt die Men-
schenrettung und den Loschangriff mit betriebseigenen
Mitteln (Kleinléschgeridte — Handfeuerloscher — sta-
tiondre Loscheinrichtungen usw.) nach dem Grund-
satz: Retten — Halten — Loschen, einleiten.

Um mit moglichst wenig Loschmitteln ein Maximum
an Wirkung erzielen zu konnen, muss das Personal
tber Art und Wirkung der einzelnen Loschmittel gut
orientiert sein. Die taktisch und manuell richtige Hand-
habung der Loschgerdte im praktischen Einsatz ist da-
her von ausschlaggebender Bedeutung.

Die Eignung der verschiedenen Léschmittel bzw. Hand-
feuerloscher ist in der Tabelle rechts zusammenge-
fasst.

Es ist darauf zu achten, dass nur Handfeuerloscher, die
EMPA-Atteste aufweisen, die nach den Richtlinien der
Vereinigung kantonaler Feuerversicherungsanstalten
tuber die Sicherheit und l6schtechnische Priifung von
Handfeuerloschern zugelassen sind, angeschafft werden.
Periodische Kontrollen der Handfeuerloscher (Kontroll-
abonnement mit dem Lieferanten) miissen mindestens
alle 3 Jahre vorgenommen werden.

Um Verwechslungen in der Handhabung zu vermeiden
und um die Instruktion zu vereinfachen, sollen in einem
Betrieb wenn moglich Loscher gleichen Fabrikates ver-
wendet werden.

Praktische Einsatziibungen mit Feuerldschern und be-
triebseigenen Ldschgeréiten zur griindlichen Ausbildung
des Personals regelméssig durchfithren, besonders nach
Personalwechsel.

Es ist darauf zu achten, dass die Ldéschgeridte zweck-
méssig und gut erkennbar plaziert und nicht durch an-
dere Gegenstidnde verstellt werden, damit diese schnell
greifbar sind und rasch eingesetzt werden koénnen.

Das weitschichtige Gebiet iiber die Brandverhiitung,

Menschenrettung und Brandbekdmpfung in Heimen

und Anstalten kann im Rahmen der vorliegenden Ab-

handlung nicht erschépfend behandelt werden.

Sollte sich tretz aller Vorsichtsmassnahmen ein Brand-

ausbruch ereignen, wird die Beachtung der nachfol-

genden Punkte wesentlich zu einer erfolgreichen Ab-
wehraktion beitragen:

— fiir Ordnung und Disziplin im Betrieb sorgen;

— die baulichen Massnahmen bediirfen vorsorglicher
Planung;

— die Alarm-, Rettungs- und Brandbekdmpfungs-Ein-
richtungen miissen richtig angeordnet und verteilt
sein;

— auf gewissenhafte Kontrolle der Gerate achten;

Glutbildende
Brinde
Holz, Stroh,
Kohle usw.
KLASSE A

Fliissigkeits-
brinde

Benzin, Oel usw.
KLASSE B

Gasbrinde
KLASSE C

Metallbrinde
KLASSE D

Brinde an

spannungs-

flihrenden elektr.

Installationen
KLASSE E

Wasser

Eimerspritzen, Haus-
16schposten, Nassloscher
Luftschaumléscher
AB-Staubléscher

B-Staub

AB-Staub
Wassernebel fir Oel-
bréande

B-Staub

AB-Staub
Kohlensdure

D-Staub
Sand

Kohlensdure
B-Staub

der sorgfiltigen Ausbildung des Personals muss
grosse Aufmerksamkeit geschenkt werden;

die gute Zusammenarbeit mit der zustdndigen Orts-
feuerwehr bietet ein grosstmogliches Mass an Si-

cherheit.

. Meyer, Vorsteher des Technischen Biiros des S.F.V.

2 Heizkessel gratis

Die Firma Cerberus AG in Mannedorf bietet
uns aus Umbau (Vergrésserung der eigenen
Anlagen) zwei gute Heizkessel fiir Koks- oder
Oelfeuerung an. Sie mdchte diese an gemein-
nutzige Institution gratis abgeben. Interessen-
ten erfahren Details vom Sekretariat VSA,
Wiesenstrasse 2, 8008 Ziirich.

oy ee—— |

331



	Brandbekämpfung in Heimen und Anstalten

